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§ 23 ASVG Träger der
Krankenversicherung

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Träger der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz für das ganze Bundesgebiet ist die Österreichische

Gesundheitskasse mit dem Sitz in Wien.

2. (2)Der Träger der Krankenversicherung nach Abs. 1 führt die Krankenversicherung nach den Bestimmungen

dieses Bundesgesetzes durch und wirkt an der Durchführung der Unfallversicherung und der

Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz mit. Insbesondere obliegt es ihm, für die Krankenbehandlung

der Versicherten und ihrer Familienangehörigen ausreichend Vorsorge zu treffen. Im Falle eines vertragslosen

Zustandes kann die Übernahme dieser Versorgung durch die Länder vereinbart werden. Der Träger der

Krankenversicherung hat diese Verpflichtung höchstens im Ausmaß der vergleichbaren ersparten Aufwendungen

für ärztliche Hilfe im niedergelassenen Bereich zu übernehmen.

3. (3)Der Träger der Krankenversicherung ist berechtigt, nach den hiefür geltenden gesetzlichen Bestimmungen

1. 1.Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, sonstige Einrichtungen der Krankenbehandlung und

2. 2.Einrichtungen zur Feststellung des Gesundheitszustandes

zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. Träger der

Krankenversicherung, die am 30. Juni 1994 eine Krankenanstalt im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes

über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957, betreiben, sind ab diesem Zeitpunkt zu deren

Betrieb verpflichtet.

4. (4)Der Träger der Krankenversicherung ist berechtigt, sich davon zu überzeugen, dass die ärztlichen

Anordnungen und die Bestimmungen der Krankenordnung von der versicherten Person eingehalten werden. Der

Träger der Krankenversicherung ist weiters berechtigt, den Gesundheitszustand der erkrankten Person zu prüfen.
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